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Abstract: Die Verantwortung filr fremde Inhalte im Internet ist zu einem zentralen 
Diskussionspunkt im Internetrecht geworden. Ein Zurechnung erscheint 
durch ,,Zu-Eigen-Machen" bzw über den Gehilfenbegriff des § 1301 ABGB 
möglich. Die Haftungsprivilegierung des § 17 ECG ändert nur wenig an Haf
tung des Linksetzers, sofern vorab eine genaue Prüfung der Haftungsbegrün
dung vorgenommen wurde. 

1. Einleitung 
Der Cyberspace lässt Juristen nicht zur Ruhe kommen. Selbst bekann

te Techniken und grundlegende Funktionen des Internet liefern immer 
neue Rechtsprobleme. So kommt es im Bereich des Linkings zu zwei 
grundlegenden und voneinander zu unterscheidenden Fragen: Ist Hyper
linking fiir sich zulässig und ist der Ersteller des elektronischen Verwei
ses fiir den fremden Inhalt verantwortlich? Zu letzterer Frage ist bislang 
eine einzige Entscheidung des OGH ergangen. Dieser hatte zu klären, ob 
der Betreiber der W ebsite ,,Austropersonal.com" für den wettbewerbswid
rigen Inhalt der Website "Jobmonitor.com" verantwortlich gemacht wer
den kann. 1 

1 OGH, 19.12.2000, 4 Ob 225/00t, http://www.rechtsprobleme.at/doks/urteile 
/jobmonitor-linksl.htrnl bzw Ob 274/00y, ÖBI 2001, 164 mit Amn Laga = wbl 2001, 
162, 234. Der erste Beschluss bezieht sich auf die Rechtslage vor Übertragung der 
Domain jobmonitor.com an den US-amerikanischen Betreiber, der zweite Beschluss 
auf die Rechtslage danach. Die Entscheidungen sind bezüglich der Ausführungen über 
die Verantwortlichkeit fiir die fremden Inhalte beinahe identisch. Ebenfalls weitgehend 
gleichlautend ist eine dritte Entscheidung ergangen: OGH, 13.2.2001, 4 Ob 30/0lt, 
http://vJww.rechtsprobleme.at/doks/urteile/jobmonitor-linksiii.htrnl. 
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Dieser Diskussion hat sich mittlerweile auch der Gesetzgeber ange
schlossen, der im neuen E-Commerce-Gesetz (ECGi, das der Umsetzung 
der E-Commerce-RL3 dient, den Ausschluss der Verantwortlichkeit bei 
Links regelt. Um eine Haftungsprivilegierung gewähren zu können, muss 
zuvor jedoch eine grundsätzliche Haftung gegeben sein. Es stellt sich vor
ab daher die Frage, auf welche Weise der fremde Inhalt dem Linksetzer 
zugerechnet werden kann. 

2. Technische Grundlagen 
Hyperlinks sind Bestandteil von Hypertext Das bekannteste und wohl 

größte Hypertextsystem stellt das World Wide Web (WWW) dar, das 
wiederum neben anderen Diensten wie E-Mail oder FTP Bestandteil des 
Internet ist. 4 Aufgrund der Einbindung von Bildern und anderen multime
dialen Dateien ist anstelle von Hypertext auch der Ausdruck Hypermedia 
gebräuchlich. 5 

Im WWW können zwischen einzelnen Dateien Querverweise erstellt 
werden. Solche Verweise werden als (Hyper-)Links6 bezeichnet. Ein sol
cher elektronischer Verweis wird im Quelltext der Auszeichnungssprache 
HTML7 verankert. In der juristischen Literatur wird regelmäßig zwischen 
"verschiedenen" Links unterschieden, was häufig zu Verwirrung führt, 
wenn plötzlich Merkmale des "einen" Links auch beim "anderen" auftre
ten. Nach Tim Berners-Lee, dem Erfmder8 der uns bekannten Links und 

2 Regelung bestimmter rechtlicher Aspekte des elektronischen Geschäfts- und 
Rechtsverkehrs (E-Commerce-Gesetz - ECG) und Änderung des Signaturgesetzes 
sowie der Zivilprozessordnung, BGBI I 152/2001 vom 21.12.2001. 
3 Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs 
im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr), ABI L 178 
vom 17.7.2000. 
4 Ein anderes Hypertextsystem ist das Projekt "Xanadu" von Ted Nelson, das den Vor
läufer zwn heutigen WWW darstellt. 
5 Vgl Mader in Jahnei!Mader, EDV fiir Juristen- Gnmdriss der Rechtsinfonnatik2, 

185. 
6 Eng/ fiir "Verknüpfung" oder "Verbindlmg". 
7 HfML steht fiir Hypertext Markup Language lmd stellt keine Programmiersprache 
sondern vielmehr eine "Auszeichnungssprache" dar; "Markup" = engl fiir "Auszeich
nung". 
8 Über die Rechte an Hyperlinks ist es jedoch zu einem Rechtsstreit gekommen: Die 
British Telecom (BT) behauptet ein Patent auf Hyperlinks zu besitzen und klagt "pro
beweise" einen US-amerikanischen Provider auf Schadenersatz. 
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des WWW, sind lediglich zwei Arten von Links zu unterscheiden: Nor
male Links werden durch aktives Tun des Benutzers aktiviert und können 
daher mit der Maus angeklickt werden. Eingebettete Links hingegen fü
gen einzelne Dateien in ein Dokument ein, ohne dass der Benutzer diese 
aktivieren muss. In diese Kategorie fallen somit Inline-Links auf Bildda
teien ebenso wie das Framing von ganzen HTML-Dokumenten.9 

Die Unterscheidung, ob eine Link auf die Hornepage - also die Start
seite einer W ebsite führt -, oder auf eine darunter liegende Ebene - dies
bezüglich wird von Deep-Links gesprochen-, ist weniger von technischer 
als von juristischer Bedeutung. 

Je nachdem ob der Link innerhalb der eigenen Website gesetzt wird 
oder aber auf eine fremde W ebsite verweist, kann von einem internen bzw 
einem externen Link gesprochen werden. Diese Unterscheidung trifft 
noch keine Aussage darüber, ob es sich um eigenen oder fremden Inhalt 
handelt. So kann auch ein externer Link zu eigenem Inhalt führen, wenn 
dieBetreiberder zwei unterschiedlichen Websites identisch sind. Festzu
halten bleibt schließlich, dass es sich nicht zwangsläufig um einen exter
nen Link handeln muss, nur weil die Zieldatei in einem neuen Browser
fenster geöffnet wird. 

3. Austropersonal/ Jobmonitor-Entscheidung 
In der Austropersonal/Jobmonitor Entscheidung stellte sich für den 

OGH folgender Sachverhalt: Ein amerikanischer Anbieter hatte unter 
http://www.jobmonitor.com eine Website ins Internet gestellt, auf der 
Stellenanzeigen österreichischer und deutscher Inserenten zu fmden wa
ren. Teilweise waren diese Anzeigen inhaltlich unverändert aus der Print
sowie der Online-Ausgabe der Zeitung ,,Kurier"10 übernommen worden, 
deren Verlegerio die Verfügungsklägerin war. Die Beklagte war lnhabe
rin der Österreichischen Marke ,,Austropersonal". Die Website mit Stel
lenanzeigen unter http://www.austropersonal.com wurde von einer GmbH 
betrieben, die denselben Geschäftsführer wie die Markeninhaberin hatte. 
Unter der Überschrift "Stellenangebote/Joboffers" führten zwei Links mit 
den Titeln ,,Freie Stellen bei austropersonal" und ,,Freie Stellen bei 
austropersonalkunden" zur Website jobmonitor.com. Zur seihen Website 
gelangte man unter der Überschrift "Links auf externe Stellenmärkte", wo 
(neben einem Link zu einem Stellenmarkt mit Schwerpunkt USA) neuer-

9 Berners-Lee, Linksand Law, http://www.w3.org/Designlssues/LinkLaw. 
10 http://www.kurier.at. 
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lieh ein Link zur Domain ,Jobmonitor.com" führte, die als Stellenmarkt 
mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum vorgestellt wurde. 

Klage 

austropersonal.com 

kurier.at 

Wettbewerbswidrige 
Übernahme der 

Inserate 

-----~ jobmonitor.com 
Externe Links: 

# Freie Stellen bei austropersonal 
# Freie Stellen bei austropersonai-Kunden 

# Jobmonitor 

4. Haftungsbegründung 

4.1. Haftung tlir eigenes Verhalten mittels "Zu-Eigen
Machen" 

Der OGH hat sich in seiner Entscheidung stark an die deutsche Recht
sprechung angelehnt, die eine Haftung für den fremden Inhalt dann an
nimmt, wenn der fremde Inhalt zum eigenen gemacht wird. 11 IdR kann 
ein solches "Zu-Eigen-Machen" durch eingebettete Links erfolgen, da 
dem Nutzer bei diesen meist die Herkunft der eingebetteten Datei verbor
gen bleibt. 12 Dass es sich um einen externen Link handelt, kann der Nut
zer nicht wie bei normalen Links aus der Veränderung in der Adressleiste 
des Browsers schließen, sondern er müsste vielmehr den Quelltext der 

11 Die soweit ersichtlich erste E erging durch das LG Hambug: LG Hamburg, 
12.5.1998, 312 0 85/98, "D-Orffdepp", CR 1998, 565 = http://www.netlaw.de 
/urteile/lghh 6.htm. 
12 Vgl ua Plaß, Hyperlinks im Spannungsfeld von Urheber-, Wettbewerbs-, und Haf
tungsrecht, WRP 2000, 599 ff. 
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HTML-Datei betrachten. Dies wird zumeist nicht geschehen und soweit 
der Ersteller des eingebetteten Links keinen sichtbaren Hinweise anbringt, 
woher die Datei stammt, erscheint dem Durchschnittsbenutzer der fremde 
Inhalt wie der eigene Inhalt des W ebsitebetreibers. § 17 ECG dient zwar 
dem Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links, indirekt scheint er je
doch eine Haftungsbegründung durch "Zu-Eigen-Machen" anzuerkennen, 
wenn er in Abs 2 an diese Darstellung anknüpft. 

In der Entscheidung des OGH ist das "Zu-Eigen-Machen" allerdings 
nicht durch das Einbetten des fremden Inhalts erfolgt. Vielmehr ließ die 
Bezeichnung der normalen Links darauf schließen, dass der verlinkte In
halt der Website austropersonal.com zuzurechnen war. 13 Die Auffassung 
des OGH geht allerdings zu weit und dürfte sich nur auf den konkreten 
Fall beziehen: Denn es ist nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass 
durch jeden Link der fremde Inhalt zu eigen gemacht wird, mit der Be
gründung, dass die eigene W ebsite ohne den V erweis nicht so vollständig 
wäre, wie dies aus der Sicht des Anbieters erforderlich ist. Wenn der 
fremde Inhalt als solcher erkennbar bleibt, soll er nicht als eigener behan
delt werden. 

4.2. Haftung für fremdes Verhalten nach §§ 1313a und 
1315 ABGB 

Selbst wenn der fremde Inhalt nicht zu eigen gemacht wird, schließt 
dies eine Verantwortlichkeit des Linksetzers nicht in jedem Fall aus. Eine 
weitere Möglichkeit, eine Zurechnung vorzunehmen, kann nach der Lite
ratur durch die Gehilfenhaftung der §§ l3l3a und 1315 ABGB vorge
nommen werden. 14 Zu beachten ist bei dieser Konstruktion, dass der 
Linksetzer der Geschäftsherr ist, und dem Betreiber der verlinkten Datei 
die Rolle des Gehilfen zufällt. Dies sei dadurch gerechtfertigt, dass der 
Linksetzer sich die Erstellung eigener Inhalte erspart. Während der Fall 
der Haftung für den Erfüllungsgehilfen nach § l3l3a ABGB äußerst sel
ten vorkommen wird, da selten ein Schuldverhältnis durch einen Link er
füllt werden wird und es unwahrscheinlich ist, dass der Vertragspartner in 
Folge durch den verlinkten Inhalt verletzt wird, kann der Haftung für den 
Besorgungsgehilfen nach § 1315 größere Bedeutung zukommen. Zu 

13 Vgl Anm Laga zu OGH, 19.12.2000, 4 Ob 274/00y, "Austropersonal'', ÖBI 2001, 
164. 
14 Allen voran Zank/, Verantwortlichkeit für fremde Intemetinhalte, JBI 2001, 409, 
ders, Hafttmg fiir Hyperlinks im Internet, ecolex 2001, 354. 
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Problemen in der Konstruktion kommt es freilich aufgrund des idR nicht 
bestehenden Weisungsrechts des Geschäftsherren gegenüber dem Gehil
fen und in Bezug auf die Untüchtigkeit bzw die Gefährlichkeit des 
Betreibers der fremden Website. 

Die Konstruktion über den Weg der Gehilfenhaftung bleibt mE nach 
eine - künstliche - Konstruktion. Den Ersteller des Inhalts als Gehilfen zu 
qualifizieren und möglicherweise hunderte Linksetzer als dessen Ge
schäftsherren ohne Weisungsrecht zu bezeichnen erscheint neben der 
schwierigen Begründung der Gefährlichkeit problematisch. 

4.3. Haftung mehrerer nach § 1301 ABGB 

Der logischere Weg, den Linksetzer haftbar zu machen, liegt darin, 
den Linksetzer als Gehilfen des fremden W ebsitebetreibers einzuordnen. 
Diesen Lösungsansatz hat auch der OGH - freilich zu undifferenziert - in 
der Austropersonal/Jobmonitor Entscheidung verfolgt: Der Linksetzer 
vermittle den Zugriff auf die fremde Seite und trage - gleichsam als Ge
hilfe des Verfügungsberechtigten der verwiesenen fremden Seite - zu de
ren Sichtbarmachung bei. Der Rechtsgrundsatz, dass neben dem unmittel
baren Täter auch Mittäter, Anstifter und Gehilfen haften, folgt aus § 1301 
ABGB. Gehilfe iS der Rsp ist aber nur derjenige, der den Täter bewusst 
fördert. 15 

Eine Förderung der fremden Website wird regelmäßig vorliegen, da 
der Linksetzer eben zur Sichbarmachung der fremden Seite beiträgt, in
dem der URL durch den Link bekannt gegeben wird. Eine Förderung 
kann möglicherweise jedoch verneint werden, wenn der Linksetzer das 
Dokument lediglich zitiert bzw aus urheberrechtliehen Gründen sogar zi
tieren muss. 

Zu differenzieren ist weiters im Zusammenhang mit der "bewussten" 
Förderung. Bewusste Förderung setzt nach dem OGH voraus, dass dem in 
Anspruch Genommenen die Tatumstände bekannt sind, die den Gesetzes
verstoß begründen. 16 So wird sich der Linksetzer der Inhalte auf die durch 
sog Folgelinks verwiesen wird, mit zunehmender Verzweigung immer 
weniger bewusst sein. Zu untersuchen bleibt jedoch stets, ob die Haftung 
dadurch nicht umgangen werden soll. Ebenso wenig wird er sich bei 
nachträglichen Inhaltsänderungen der Tatumstände bewusst sein, weshalb 

15 StRsp seit OGH, 19.9.1994, 4 Ob 97/94, "Telefonstudien", ÖBI 1995, 84; vgl Kop
pensteiner, Österreichischesund Europäisches Wettbewerbsrecht 3, Wien 1997, § 23, 
Rz20. 
16 OGH, 4.7.2000, 4 Ob 173/00w, "Disques Duchesse III". 
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auch hier eine Haftungsbegründung ausscheiden wird. Keine bewusste 
Förderung liegt auch dann vor, wenn der Linksetzer nur seine eigenen In
teressen verfolgt. 17 Diesbezüglich ist an Linksammlungen zu denken, die 
in erster Linie die Attraktivität der eigenen W ebsite als Startplattform 
steigern sollen. 

5. Haftungsprivilegierung 
Liegt nun eine bewusste Förderung durch den Gehilfen des § 130I 

vor, ist die Haftungsprivilegierung des § 17 ECG zu prüfen. Diese Privi
legierung dehnt § I9 Abs 2 ECG auch auf Allbieter aus, die ihre Dienste 
unentgeltlich zur Verfügung stellen. Eine Besserstellung von kommerziel
len Betreibern wird dadurch vermieden. 

Zu keiner Haftungsprivilegierung kommt es nach Abs 2, wenn der 
fremde Inhalt zu eigen gemacht wird. In Folge dessen hat der Ersteller des 
zu eigen machenden Links aus demselben Grund zu haften, wie der.QD• 
mittelbare Betreiber der fremden Website. Auf den ersten Blick~ 
santer erscheint die Regelung des Abs I: -,rlf .• 

1~ 

,,Ein Diensteanbieter, der mittels eines elektronischen ~ 
Verweises einen Zugang zu fremden Informationen eröff- ~ns 

net, ist für diese Informationen nicht verantwortlich18, 

I. sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder In
formation keine tatsächliche Kenntnis hat19 und sich in Be
zug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen o
der Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tä
tigkeit oder Information offensichtlich wird, oder, 

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein er
langt hat, unverzüglich tätig wird, um den elektronischen 
V erweis zu entfernen." 

17 Gamerith, Wettbewerbsrechtliche Unterlasstu1gsansprüche gegen "Gehilfen", WBI 
1991,305,314. 
18 Der Begriff der Verantwortlichkeit wurde bewusst gewählt, um sowohl strafrechtli
che als auch zivilrechtliche Verantwortlichkeit zu erfassen tu1d ist umfassend zu ver
stehen. 
19 International wird von ,.actual knowledge" gesprochen, weshalb auch dieser neue 
Begriff ins Österreichische Recht eingefiihrt wurde tu1d nicht der inländischen Rechts
sprache angepasst wurde. 
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Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass Z 1 auf ein Bewusst
sein bzw eine Kenntnis abstellt. Der im Vergleich zur Kenntnis weitere 
Begriff des Bewusstseins ist allerdings bereits Voraussetzung fiir eine 
Haftungsbegründung. Nicht zu haften ist in jedem Fall besser als privile
giert zu haften, zumal nach§ 19 Abs 1 Unterlassungsansprüche unverän
dert bestehen bleiben. Diese können infolge hoher (Rechtsan
walts-)Kosten ebenfalls durchaus schmerzlich sein. Hinzu kommt, dass 
bei Unterlassungsansprüchen keine vorherige Ahmahnpflicht besteht. Ei
ne solche sieht das ECG ebenfalls nicht vor. 20 Die Anwendung der Z 1 ist 
somit nur im selten vorliegenden Fall denkbar, in dem der Linksetzer 
noch keine tatsächliche Kenntnis hat, den fremden Betreiber aber bereits 
bewusst fördert. Ansonsten bleibt fiir die Anwendung der Privilegierung 
nach Abs 1 Z 1 kein Platz, sofern kein anderer Weg der Haftungsbegrün
dung als nach § 1301 ABGB gewählt wird. 

Hat der Linksetzer das vorausgesetzte Bewusstsein erlangt, kann hin
gegen eine Haftung begründet werden, sofern der Websitebetreiber geför
dert wird. Zu dieser Erlangung wird es in der Praxis zumeist durch eine 
Ahmahnung durch einen Dritten kommen. Hier setzt Abs 1 Z 2 an: Sofern 
der Linksetzer unverzüglich tätig wird und den Link entfernt, ist er in Be
zug auf die Haftung privilegiert. Fraglich bleibt jedoch, was unter "unver
züglich" zu verstehen ist. Der Aufwand einen Link aus dem Quelltext ei
ner HTML-Datei zu entfernen ist freilich gering, dies kann in jedem Text
editor geschehen. Das Wissen, wie der Link zu entfernen ist, kann jedoch 
nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Es muss vielmehr genügen, 
wenn ein W ebsiteersteller unverzüglich mit der Entfernung des elektroni
schen Verweises beauftragt wird. hn Zeitraum zwischen der Ahmahnung 
und dem tatsächlichen Löschen des Verweises ist theoretisch denkbar, 
dass der Verletzte einen Unterlassungsanspruch geltend macht. Aus die
sem Grund wird es empfehlenswert sein, den Link möglichst schnell zu 
entfernen. 

Bleibt der Linksetzer untätig und verweist auf den fremden rechtswid
rigen Inhalt ist er fiir diesen verantwortlich, sofern eine Haftung begrün
det werden kann. Er haftet aus demselben Grund wie der Ersteller des be
anstandeten Inhaltes iVm mit § 1301 ABGB. 

20 Im Gegensatz zum OS-amerikanischen Digital Milleniwn Copyright Act (DMCA), 
der neben dem deutschen§ 5 TelediensteG (TDG) eines der Vorbilder zwn Ausschluss 
der Verantwortlichkeit war. 
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6. Zusammenfassung 
Die Einfiihrung des Ausschlusses der Verantwortlichkeit bei Links 

durch § 17 ECG fiihrt nur zu unwesentlichen Änderung in Bezug auf die 
Verantwortlichkeit des Erstellers von elektronischen Verweisen. Um die 
Probleme im Zusammenhang mit Linksammlungen, Folgelinks, nachträg
lichen Inhaltsändenmgen, Zitaten, und Ahmahnungspflichten sachgerecht 
beurteilen zu können, ist eine ausfUhrliehe Prüfung der Haftungsbegrün
dung nötig. 


